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den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator, gemäß
Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloss der Rat auf Grund des an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Katars bei den Vereinten Nationen,
datiert vom 20. Juli 2006, Herrn Yahya A. Mahmassani, den Ständigen Beobachter der Liga
der arabischen Staaten bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Ge-
schäftsordnung zur Teilnahme einzuladen.

Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, den Vorsitzenden des Ausschusses
für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf Grund sei-
nes Antrags vom 21. Juli 2006 und gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur
Teilnahme einzuladen.

B. Die Situation im Nahen Osten106

Beschlüsse

Am 15. September 2005 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär107:

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 9. September 2005
betreffend Ihre Absicht, das Mandat der Unabhängigen Internationalen Untersu-
chungskommission der Vereinten Nationen bis zum 25. Oktober 2005 zu verlängern108,
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von
der in Ihrem Schreiben enthaltenen Information und der darin geäußerten Absicht
Kenntnis.“

Auf seiner 5292. Sitzung am 25. Oktober 2005 beschloss der Rat, die Vertreter Liba-
nons und der Syrischen Arabischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen:

„Die Situation im Nahen Osten

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert
vom 20. Oktober 2005 (S/2005/662)“. 

Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Detlev Mehlis, den Leiter der Unabhängigen Internationalen Untersuchungs-
kommission der Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung
zur Teilnahme einzuladen.

Auf seiner 5297. Sitzung am 31. Oktober 2005 beschloss der Rat, die Vertreter Liba-
nons und der Syrischen Arabischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen:

„Die Situation im Nahen Osten

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert
vom 20. Oktober 2005 (S/2005/662)“. 

Resolution 1636 (2005)
vom 31. Oktober 2005

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung aller seiner früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Re-
solutionen 1595 (2005) vom 7. April 2005, 1373 (2001) vom 28. September 2001 und 1566
(2004) vom 8. Oktober 2004,

106 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1967
verabschiedet.
107 S/2005/588.
108 S/2005/587.
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mit der erneuten Aufforderung zur strikten Achtung der Souveränität, territorialen Un-
versehrtheit, Einheit und politischen Unabhängigkeit Libanons unter der alleinigen und aus-
schließlichen Hoheitsgewalt der Regierung Libanons,

bekräftigend, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine
der schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit darstellt,

nach sorgfältiger Prüfung des Berichts der Unabhängigen Internationalen Untersu-
chungskommission der Vereinten Nationen („die Kommission“) betreffend ihre Untersu-
chung des terroristischen Bombenanschlags vom 14. Februar 2005 in Beirut, bei dem der
ehemalige Ministerpräsident Libanons, Rafik Hariri, und zweiundzwanzig weitere Men-
schen getötet und Dutzende Personen verletzt wurden109,

mit Lob für die hervorragende professionelle Arbeit, welche die Kommission unter
schwierigen Umständen dabei geleistet hat, den libanesischen Behörden bei ihrer Untersu-
chung aller Aspekte dieser terroristischen Handlung behilflich zu sein, und Kenntnis neh-
mend von der Schlussfolgerung der Kommission, dass die Untersuchung noch nicht abge-
schlossen ist,

mit Lob für die Staaten, die der Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben be-
hilflich gewesen sind,

die libanesischen Behörden für die uneingeschränkte Zusammenarbeit lobend, die sie
der Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Einklang mit Ziffer 3 der Reso-
lution 1595 (2005) gewährt haben,

unter Hinweis darauf, dass nach seinen einschlägigen Resolutionen alle Staaten ver-
pflichtet sind, einander größtmögliche Hilfe bei strafrechtlichen Ermittlungen oder Strafver-
fahren im Zusammenhang mit terroristischen Handlungen zu gewähren, und insbesondere
unter Hinweis darauf, dass er in seiner Resolution 1595 (2005) alle Staaten und alle Parteien
ersuchte, mit der Kommission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten,

Kenntnis nehmend von den Feststellungen der Kommission, dass bei der Untersuchung
zwar bereits erhebliche Fortschritte erzielt und bedeutende Ergebnisse erreicht wurden, dass
es jedoch äußerst wichtig ist, den Spuren sowohl innerhalb als auch außerhalb Libanons wei-
ter nachzugehen, um alle Aspekte dieser terroristischen Handlung vollständig aufzuklären
und insbesondere alle für ihre Planung, Förderung, Organisation und Begehung Verantwort-
lichen ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen,

eingedenk der Forderung des libanesischen Volkes, dass alle Verantwortlichen für den
terroristischen Bombenanschlag, bei dem der ehemalige Ministerpräsident Libanons, Rafik
Hariri, und andere Personen getötet wurden, ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezo-
gen werden,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ministerpräsi-
denten Libanons vom 13. Oktober 2005 an den Generalsekretär, in dem er darum ersucht,
das Mandat der Kommission zu verlängern, damit sie den zuständigen libanesischen Behör-
den auch künftig bei allen weiteren Untersuchungen der verschiedenen Dimensionen dieses
terroristischen Verbrechens behilflich sein kann110,

sowie Kenntnis nehmend von der damit übereinstimmenden Empfehlung der Kommis-
sion, dass weiterhin internationale Hilfe benötigt wird, um den libanesischen Behörden dabei
behilflich zu sein, dieser terroristischen Handlung auf den Grund zu gehen, und dass es von
entscheidender Bedeutung ist, dass die internationale Gemeinschaft fortlaufende Anstren-
gungen unternimmt, um gemeinsam mit den libanesischen Behörden eine Plattform für Hilfe
und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit und der Justiz zu errichten,

in dem Willen, Libanon auch weiterhin dabei behilflich zu sein, die Wahrheit zu finden
und die Verantwortlichen für diese terroristische Handlung für ihr Verbrechen zur Rechen-
schaft zu ziehen,

109 Siehe S/2005/662.
110 S/2005/651, Anlage.
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mit der Aufforderung an alle Staaten, den libanesischen Behörden und der Kommission
die Hilfe zu gewähren, die sie im Zusammenhang mit der Untersuchung benötigen und um
die sie ersuchen, und ihnen insbesondere alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen In-
formationen über diesen Terroranschlag bereitzustellen,

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur nationalen Einheit und Sta-
bilität Libanons, betonend, dass die Libanesen selbst mit friedlichen Mitteln ohne Ein-
schüchterung und ausländische Einmischung über die Zukunft Libanons entscheiden sollen,
und in diesem Zusammenhang davor warnend, dass Versuche, die Stabilität Libanons zu un-
tergraben, nicht toleriert werden,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der Kommission, wonach es angesichts
der Infiltration der libanesischen Institutionen und der libanesischen Gesellschaft durch die
im Tandem arbeitenden Geheimdienste Syriens und Libanons schwer fällt, sich ein Szenario
vorzustellen, in dem ein so komplexes Mordkomplott ohne deren Wissen hätte ausgeführt
werden können, und wonach hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die Ent-
scheidung zur Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri nicht ohne die
Zustimmung höchstrangiger syrischer Sicherheitsbeamter hätte getroffen werden können,

eingedenk der Schlussfolgerung der Kommission, dass die syrischen Behörden nach
anfänglichem Zögern zwar in begrenztem Maß mit der Kommission zusammengearbeitet
haben, dass jedoch mehrere syrische Amtsträger versuchten, die Untersuchung durch falsche
oder ungenaue Aussagen irrezuleiten,

in der Überzeugung, dass es grundsätzlich unannehmbar ist, dass sich irgendeine Per-
son, gleichviel an welchem Ort und gleichviel aus welchem Grund, der Rechenschaft für eine
terroristische Handlung entzieht, insbesondere wenn sie selbst die Untersuchung behindert
oder nicht nach Treu und Glauben zusammenarbeitet,

feststellend, dass diese terroristische Handlung und ihre Auswirkungen eine Bedrohung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen,

betonend, wie wichtig der Frieden und die Stabilität in der Region sind und dass es gilt,
friedliche Lösungen zu finden,

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,

I

1. begrüßt den Bericht der Kommission109;

2. nimmt mit äußerster Besorgnis Kenntnis von der Schlussfolgerung der Kommis-
sion, dass konvergierende Beweise auf die Beteiligung sowohl libanesischer als auch syri-
scher Amtsträger an dieser terroristischen Handlung hindeuten und dass es schwer fällt, sich
ein Szenario vorzustellen, in dem ein so komplexer Mord ohne deren Wissen hätte durchge-
führt werden können;

3. beschließt, als einen Schritt zur Hilfe bei der Untersuchung dieses Verbrechens
und unbeschadet der letztendlichen gerichtlichen Feststellung der Schuld oder Unschuld ir-
gendwelcher Personen,

a) dass alle Personen, die von der Kommission oder von der Regierung Libanons als
der Beteiligung an der Planung, Förderung, Organisation oder Begehung dieser terroristi-
schen Handlung verdächtig bezeichnet werden, nachdem der mit Buchstabe b) eingesetzte
Ausschuss davon unterrichtet wurde und seine Zustimmung erteilt hat, den folgenden Maß-
nahmen unterliegen:

– Alle Staaten werden die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern,
dass diese Personen in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet
durchreisen, wobei kein Staat durch diese Bestimmungen verpflichtet wird, sei-
nen eigenen Staatsangehörigen die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern,
oder werden, falls diese Personen in ihrem Hoheitsgebiet aufgefunden werden, im
Einklang mit dem anwendbaren Recht sicherstellen, dass sie der Kommission zur
Befragung zur Verfügung stehen, sofern diese darum ersucht;
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– alle Staaten werden alle sich in ihrem Hoheitsgebiet befindenden Gelder, finanzi-
ellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen einfrieren, die im Eigen-
tum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle dieser Personen stehen oder
die von Einrichtungen gehalten werden, die im Eigentum oder unter der direkten
oder indirekten Kontrolle dieser Personen oder von Personen stehen, die in ihrem
Namen oder auf ihre Anweisung handeln; sie werden sicherstellen, dass ihre
Staatsangehörigen oder Personen innerhalb ihres Hoheitsgebiets für die genann-
ten Personen oder Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine Gelder, finanziellen
Vermögenswerte oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, und sie
werden im Einklang mit dem anwendbaren Recht bei allen internationalen Ermitt-
lungen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten oder den Finanztransaktio-
nen dieser Personen, Einrichtungen oder in ihrem Namen handelnden Personen
uneingeschränkt zusammenarbeiten, indem sie namentlich auch Finanzinforma-
tionen weitergeben;

b) im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen
Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats einzusetzen, der die in der An-
lage zu dieser Resolution beschriebenen Aufgaben wahrnehmen soll;

c) dass der Ausschuss aufgelöst und alle noch in Kraft befindlichen Maßnahmen
nach Buchstabe a) eingestellt werden, sobald der Ausschuss dem Rat berichtet, dass alle im
Zusammenhang mit dieser terroristischen Handlung durchgeführten Ermittlungs- und Ge-
richtsverfahren abgeschlossen sind, sofern der Rat nichts anderes beschließt;

4. stellt fest, dass die Beteiligung eines Staates an dieser terroristischen Handlung ei-
nen schweren Verstoß dieses Staates gegen seine Verpflichtung darstellen würde, auf die
Verhütung des Terrorismus hinzuwirken und seine Unterstützung zu unterlassen, insbeson-
dere im Einklang mit den Resolutionen 1373 (2001) und 1566 (2004), und dass sie außerdem
einen schweren Verstoß gegen seine Verpflichtung darstellen würde, die Souveränität und
die politische Unabhängigkeit Libanons zu achten;

5. nimmt mit äußerster Besorgnis Kenntnis von der Schlussfolgerung der Kommis-
sion, dass die syrischen Behörden mit der Kommission zwar der Form nach, nicht aber in der
Sache zusammengearbeitet haben und dass mehrere syrische Amtsträger versucht haben, die
Kommission durch falsche oder ungenaue Angaben irrezuführen, und stellt fest, dass die
fortgesetzte mangelnde Zusammenarbeit der Syrischen Arabischen Republik bei der Unter-
suchung einen schweren Verstoß gegen ihre Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen
Resolutionen, namentlich der Resolutionen 1373 (2001), 1566 (2004) und 1595 (2005), dar-
stellen würde;

6. nimmt Kenntnis von der kürzlich abgegebenen Erklärung der Syrischen Arabi-
schen Republik betreffend ihre Absicht, nunmehr mit der Kommission zusammenzuarbei-
ten, und erwartet, dass die Regierung der Syrischen Arabischen Republik die Verpflichtun-
gen, die sie nun eingeht, voll erfüllt;

II

7. erkennt an, dass die Kommission, wie von der Regierung Libanons in ihrem
Schreiben vom 13. Oktober 2005 an den Generalsekretär110 erbeten und von der Kommission
in ihrem Bericht empfohlen, Libanon weiter dabei behilflich sein muss, alle Aspekte dieses
abscheulichen Verbrechens vollständig aufzuklären und so zu ermöglichen, dass alle an der
Planung, Förderung, Organisation und Begehung dieser terroristischen Handlung Beteilig-
ten und deren Mittäter ausfindig gemacht und vor Gericht gestellt werden;

8. begrüßt in dieser Hinsicht den Beschluss des Generalsekretärs, das Mandat der
Kommission bis zum 15. Dezember 2005 zu verlängern, wie vom Rat in seiner Resolution
1595 (2005) genehmigt, und beschließt, dass er das Mandat weiter verlängern wird, wenn die
Kommission dies empfiehlt und die Regierung Libanons darum ersucht;

9. lobt die libanesischen Behörden für die mutigen Entscheidungen, die sie im Zu-
sammenhang mit der Untersuchung bereits getroffen haben, namentlich auch auf Empfeh-
lung der Kommission, insbesondere die Verhaftung und die Anklage ehemaliger libanesi-
scher Sicherheitsbeamter, die der Beteiligung an dieser terroristischen Handlung verdächtig
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sind, und ermutigt die libanesischen Behörden, ihre Anstrengungen mit derselben Entschlos-
senheit fortzusetzen, um diesem Verbrechen auf den Grund zu gehen;

III
10. macht sich die Schlussfolgerung der Kommission zu eigen, wonach es den syri-

schen Behörden obliegt, einen erheblichen Teil der nach wie vor ungelösten Fragen zu klä-
ren;

11. beschließt in diesem Zusammenhang,
a) dass die Syrische Arabische Republik diejenigen syrischen Amtsträger oder Ein-

zelpersonen, die nach Auffassung der Kommission der Beteiligung an der Planung, Förde-
rung, Organisation oder Begehung dieser terroristischen Handlung verdächtig sind, in Haft
nehmen und sie der Kommission uneingeschränkt zur Verfügung stellen muss;

b) dass die Kommission der Syrischen Arabischen Republik gegenüber dieselben
Rechte und Befugnisse hat, die in Ziffer 3 der Resolution 1595 (2005) genannt sind, und dass
die Syrische Arabische Republik mit der Kommission auf dieser Grundlage uneingeschränkt
und bedingungslos zusammenarbeiten muss;

c) dass die Kommission befugt ist, den Ort und die Modalitäten für die Befragung
der syrischen Amtsträger und Einzelpersonen festzulegen, die ihrer Auffassung nach für die
Untersuchung von Interesse sind;

12. besteht darauf, dass sich die Syrische Arabische Republik weder direkt noch in-
direkt in die inneren Angelegenheiten Libanons einmischt, alle Versuche zur Destabilisie-
rung Libanons unterlässt und die Souveränität, territoriale Unversehrtheit, Einheit und poli-
tische Unabhängigkeit des Landes strikt achtet;

IV
13. ersucht die Kommission, dem Rat bis zum 15. Dezember 2005 über die Fort-

schritte bei der Untersuchung Bericht zu erstatten, namentlich über die Zusammenarbeit sei-
tens der syrischen Behörden, oder jederzeit vor diesem Datum, falls die Kommission der
Auffassung ist, dass diese Zusammenarbeit den Anforderungen dieser Resolution nicht ge-
nügt, damit der Rat erforderlichenfalls weitere Maßnahmen erwägen kann;

14. bekundet seine Bereitschaft, jedes zusätzliche Ersuchen der Regierung Libanons
um Hilfe zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle für das genannte Verbrechen Verantwort-
lichen zur Rechenschaft gezogen werden;

15. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
Auf der 5297. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Anlage
Der Ausschuss nach Ziffer 3 dieser Resolution hat die folgenden Aufgaben:

1. Alle von der Kommission oder von der Regierung Libanons bezeichneten Personen in
eine Liste der Personen aufzunehmen, die den in Ziffer 3 a) dieser Resolution vorgesehenen
Maßnahmen unterliegen, sofern kein Ausschussmitglied innerhalb von zwei Arbeitstagen
nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung Einspruch erhebt; im Falle eines Einspruchs
tritt der Ausschuss innerhalb von fünfzehn Tagen zusammen, um über die Anwendbarkeit
der in Ziffer 3 a) vorgesehenen Maßnahmen zu befinden;
2. von Fall zu Fall Ausnahmen von den in Ziffer 3 a) verhängten Maßnahmen zu geneh-
migen:

i) in Bezug auf die Reisebeschränkungen, wenn der Ausschuss feststellt, dass die
betreffenden Reisen aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtun-
gen, gerechtfertigt sind oder wenn der Ausschuss zu dem Schluss kommt, dass eine
Ausnahme die Ziele dieser Resolution auf andere Weise fördern würde;
ii) in Bezug auf das Einfrieren von Geldern und anderen wirtschaftlichen Ressour-
cen, wenn der Ausschuss feststellt, dass diese Ausnahmen für grundlegende Ausgaben
erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hy-
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potheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprä-
mien und Gebühren öffentlicher Versorgungsunternehmen, oder ausschließlich der Be-
zahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammen-
hang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder der Bezahlung von Gebühren oder
Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder
anderer finanzieller Vermögenswerte oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen;

3. Personen aus der Liste zu streichen und sie damit aus dem Anwendungsbereich der
Maßnahmen in Ziffer 3 a) herauszunehmen, wenn die Kommission oder die Regierung Li-
banons mitteilt, dass sie nicht mehr der Beteiligung an dieser terroristischen Handlung ver-
dächtig sind, sofern kein Ausschussmitglied innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der
entsprechenden Mitteilung Einspruch erhebt; im Falle eines Einspruchs tritt der Ausschuss
innerhalb von fünfzehn Tagen zusammen, um über die Herausnahme der Person aus dem
Anwendungsbereich der Maßnahmen in Ziffer 3 a) zu befinden;

4. alle Mitgliedstaaten darüber zu unterrichten, auf welche Personen die Maßnahmen in
Ziffer 3 a) Anwendung finden.

Beschlüsse

Am 17. November 2005 richtete der Präsident des Rats das folgende Schreiben an den
Generalsekretär111:

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 14. November 2005
betreffend Ihre Entscheidung, die Amtsbezeichnung von Herrn Geir Pedersen auf ‚Per-
sönlicher Beauftragter des Generalsekretärs für Libanon‘ abzuändern und sein Mandat
auf die Koordinierung der politischen Aktivitäten der Vereinten Nationen in ganz Li-
banon zu erweitern112, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Information und Entschei-
dung Kenntnis.“

Auf seiner 5320. Sitzung am 12. Dezember 2005 beschloss der Rat, den Vertreter Li-
banons einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Die Situation im Nahen
Osten“ teilzunehmen.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab113:

„Der Sicherheitsrat verurteilt auf das entschiedenste den am 12. Dezember 2005
in einem Vorort von Beirut verübten terroristischen Bombenanschlag, bei dem der li-
banesische Parlamentsabgeordnete, Herausgeber und Journalist Gebrane Tueni, ein Pa-
triot und eine eloquente Symbolfigur für die Freiheit, Souveränität und politische Un-
abhängigkeit Libanons, sowie drei weitere Personen ums Leben kamen. Er spricht den
Angehörigen der Getöteten und Verletzten seine tiefe Anteilnahme aus.

Der Rat bekundet erneut seine tiefste Besorgnis über die destabilisierende Wir-
kung politischer Morde und anderer terroristischer Handlungen in Libanon. Er wieder-
holt außerdem seine Warnung, dass es den Förderern des heutigen Terroranschlags und
der zuvor auf führende Politiker und führende Mitglieder der Zivilgesellschaft Liba-
nons verübten Terroranschläge, deren offenkundiges Ziel es ist, die Sicherheit, die Sta-
bilität, die Souveränität, die nationale Einheit, die politische Unabhängigkeit und die
Pressefreiheit Libanons zu untergraben, nicht erlaubt werden wird, ihre Ziele zu errei-
chen, und dass sie für ihre Verbrechen letztlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Rat begrüßt die Entschlossenheit und das Engagement der Regierung Liba-
nons, alle für diesen und andere, frühere Morde Verantwortlichen vor Gericht zu brin-
gen, und bekundet seine Bereitschaft, alle diesbezüglichen Hilfeersuchen der Regie-
rung Libanons wohlwollend zu prüfen.

111 S/2005/726.
112 S/2005/725.
113 S/PRST/2005/61.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




